
Nationale Klimaschutzinitiative 
Fördermaßnahme: Implementierung eines Energiemanagements für die Gebäude der 
Stadt Alzey 

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 Deutschlands Langfristziel formuliert, 
bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Der Deutsche Bundestag hat mit der 
Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetz die Klimaschutzziele angehoben: Bis 2045 soll in 
Deutschland Treibhausgasneutralität hergestellt werden. 

In Kommunen und im kommunalen Umfeld liegen große Potenziale zur Minderung von 
Treibhausgasen. Mit der vorliegenden Richtlinie wird die im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative bestehende Förderung des kommunalen Klimaschutzes weiterentwickelt 
und fortgesetzt. Die Richtlinie bezweckt durch die Förderung strategischer und investiver 
Maßnahmen, Anreize zur Erschließung von Treibhausgasminderungspotenzialen im 
kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen mit Blick auf das Ziel der 
Treibhausgasneutralität zu realisieren. 

Die Stadt Alzey strebt die Einrichtung und Erweiterung eines Energiemanagements an. Das 
Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-
Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Mit Hilfe eines zusätzlichen 
Mitarbeiters und/oder externer Dienstleister sollen dafür die organisatorischen Strukturen in 
der Verwaltung verankert werden. 

Der Bewilligungszeitraum beträgt hierfür 01.08.2023 bis 31.07.2026. 

 

Nationale Klimaschutzinitiative 

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahl-
reiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Pro-
gramme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Ent-
wicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Förder-
maßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu 
einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und 
Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz gemäß der Kommunalrichtlinie vom 22.11.2021 mit Änderung vom 
18.10.2022 unter dem Förderkennzeichen 67K23770 gefördert. 

Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz https://www.bmwk.de, der Nationalen Klimaschutzinitiative https://www.klima-
schutz.de, sowie der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) https://www.z-u.g.org   
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